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Fachbereich -Zentrale Dienste- 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion TOP 

Haupt- und Finanzausschuss 30.04.2026 vorberatend 7. 
 
Betreff: 
5. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck 
 
Beschlussvorschlag: 
(als Empfehlung an den Gemeinderat) 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt die der Vorlage Nr. 00013/2026 zur Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Gemeinde Schermbeck am 10.03.2026 als Anlage 
1 beigefügte 5. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck vom 01.09.2014. Diese 
Änderungssatzung wird in der beschlossenen Fassung dem archivierten Original der Niederschrift 
zur Ratssitzung am 24.03.2026 als Anlage beigefügt.  
 
Sachdarstellung: 
Jede Gemeinde hat gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) eine Hauptsat-
zung zu erlassen.  
 
Mit Beginn der neuen Wahlperiode 2025/2030 sind einige Anpassungen der Hauptsatzung erfor-
derlich. Auf Grundlage der Musterhauptsatzung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-
Westfalen (Stand: Februar 2026) wurde die Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck redaktionell 
überarbeitet. 
 
Zu den umfangreichsten Änderungen wird neben den Begründungen in der Synopse noch folgen-
des angemerkt: 
 
Angesichts von (Umwelt) Katastrophen, epidemischen Lagen und anderen außergewöhnlichen 
Notsituationen ist vom Gesetzgeber der § 47a GO NRW (Einberufung von Sitzungen in Ausnah-
mefällen) erlassen worden. Die Vorgaben für die Feststellung von besonderen Ausnahmefällen so-
wie das Vorgehen zur Einberufung von Sitzungen in derartigen Fällen sind in dem neuen § 4 der 
aktualisierten Hauptsatzung aufgenommen. Die weiteren Regelungen hierzu sind in der neu ge-
fassten Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Schermbeck näher zu 
bestimmen (sh. Vorlagen Nr. 00015.2026).  
 
Weitere Änderungen sind der als Anlage 2 beigefügten Synopse zu entnehmen. Die Änderungs-
passagen sind in „rot“ entsprechend in den Anlagen markiert.  
 
Als Anlage 1 ist der Entwurf der 5. Änderung der Hauptsatzung ebenfalls beigefügt.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen:                    Ja   ☐        Nein   ☒  
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Sachkonto:  
Kostenstelle:  
PSP-Element:  
 

Investition:  € Beiträge / Zuschüsse:  € 
Aufwand lfd. Jahr:  € Erträge lfd. Jahr:  € 

Aufwand in den ersten  
5 Jahren: 

 € Ertrag in den ersten  
5 Jahren: 

 € 

Davon Personalaufwand über 
5 Jahre: 

 € Saldo Aufwand / Ertrag 
über 5 Jahre: 

 € 

Weitere Erläuterungen: 
 
Anlage(n): 
(1) Anlage 1 zur Beschlussvorlage 00013.2026 - Entwurf 5. Änderung Hauptsatzung- 
(2) Anlage 2 zur Beschlussvorlage 00013.2026 -Synopse Gegenüberstellung Hauptsatzung Stand 

13.12.2023 zur 5. Änderung der Hauptsatzung 10.03.2026 
 
Erarbeitung der Vorlage: gez. Christoph Wilmen 
Fachbereichs-/Verwaltungsleitung: gez. Norbert Leiting 
 




